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äir. 24 gttnfb. fÂtvcta.

unb (SnttDtcïIiing eines gefunben STitlteXftanbeê nid)t ge»

färben. Sie müffen baijer auch bie Vergebung ber
eigenen Arbeiten unb Sieferungen naci) ©runbfähen oor»
nehmen, bie bei alter SBaljrung ihrer finanziellen Jnter»
effen bem ©ewerbefianb einen angemeffenen tßreiS fiebern.

A. 8u biefem Jwecïe ftttb Betorbnungen über bie

Vergebung non öffentlichen Arbeiten unb Sieferungen
ju ertaffen, bie ermöglichen : 1. Sie Arbeiten unb Stefe»

rungen unter Ausfüllung ber bloßen tedjnifch nicht
hötwenbigen ©eneralunternefjmer an biejenigen ginnen
unb |)anbwetferSmetfter z« oergeben, loeldje bie Auf»
trage in ihren Betrieben felbft ganz ober bodj zum
größeren Seil ausführen löanen. 2. Sie Arbeiten unb
Lieferungen foroeit möglich burd) Aufteilung in gadßofe
auch an Heinere Setriebe unb girmen zu oergeben, wo»
bei auf möglichfte Abwechslung in ber ©rteilung ber
Aufträge zu tradjten ift. 3, Sie Übertragung ber An
beiten unb Sieferungen auf ©runb Harer Serträge oor»
june^men, bie in erfcßöpfenber Söetfe unb unter äöaljrung
ber @leic|berecE)tigung ber BertragSparteien, bie Bedjte
unb Pflichten ber Bewerber feftlegen. 4. Sie Arbeiten
unb Steferungen zu angemeffenen, oom Unternehmer im
Angebote felbft zu beredjnenben greifen zu oergeben, bie
bem Aufwanb beS Unternehmers an Material, Arbeit
unb Unfoften entfpredjert unb außerbem einen ange»
meffenen Unternehmergeminn enthalten, Angebote für
Arbeiten unb Sieferungen auszufließen, bie rtic^t nach
biefen ©runbfäßen buret) fachgemäße Berechnungen be»

legt werben fönnen.
B. Jur Prüfung ber Angemeffenheit ber greife für

öffentliche Arbeiten unb Sieferungen finb in bie Betorb»
nungett geeignete Befiimmungen aufzunehmen, welche bie

Mitwirfung ber beruflichen Berbänbe bei biefer über»
Prüfung, fowie bei ber ©rteilung beS JufdjlageS oor»
fehen,

C. Um bie üenntniffe auf betn ©ebiete ber Beredj»
nungen oon Arbeiten unb Sieferungen zu förbern, ift
bem Unterricht im BerechnungSwefen unb ber ®efd)äft§»
lunbe fowoßl auf ben tee^mfe^eu £odp unb Mittel»
faulen, rote an ben |>anbmerferfchulen eile Beachtung
5« fdjenfen.

D. $ur ©epehtung ber fid) auS ben Bauoerträgen
ergebenben Streitigkeiten fotten in biefen befonbere SdjiebS»
gerichte oorgefeheu werben, in welchen neben ben Juriften
auch faeßfunbige Sacßoerftänbige oertreten fein müffen."

Kefoütti®® SBer Ber»fö6ilO»Hß.

„1. Ser internationale MittelfianbSfongreß anet»
letvnt bie görberung ber BerufSbilbung unb QualitätS»
arbeit als BorauSfeßung zur fiebung unb SebenSfäßig»
feit beS gewerblichen MittelftanbeS. St ntü| es ftdj
Zur ^fließt, biefet grage alle Aufmerlfamfeit zu feßenfen.

2. Ser MittelfianbSfongreß forbert bie gefeßlicße

Aegelnng beS SeßrlingSwefenS auf bem Soben ber
Aieifietleßre. Sen BetufSoetbänben unb ben berufs»
ftänbifcßen Bertretungen ift ein weitgeßenbeS Mitbefiim»
mungS», AuSfüßtungS» unb Kontrollrecht einzuräumen.
®as SeßroethältniS ift auf ©runb eines Obligatorien
SeßroertrageS nidjt als Arbeits», foubern als ©rzießungS»
unb BilbungSoerßältntS mit ben entfpreeßenben Bechen
unb tpüten aufzufaffen. Jut @rteicßung beS Sehr»-
ZteleS muß fid) ba§ AufficßlS» unb ©rjießungSrecßt beS

AleifterS auch ®uf bie außerbetuflicße Betätigung beS

SeßrlingS erfireefen. Sa§ Die cht zur AuSbilbung oon
Sehlingen ift an eine Meifterprüfung zu fnüpfen.

3. Ser MittelfianbSfongreß »erlangt, baß bie Be»

rufSberatung nur im ©Inoerneßmen mit ben BetufSoer»
bänben unb »Bertretungen nach ben oon ber BrajtS
uuerfannten beruflichen ©efichtSpunften unb Bebürfniffen
gehanbljabt; wirb.
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4. Sa§ ©ewerbe» unb gacßfchulwefen muß weiter
ausgebaut werben. Sie Sdjule fann ftetS nur eine @r=

gänzung, niemals ber Gcrfat) ber Meifterleßre fein.
5. Sieben ber fachlichen AuSbilbung ift auch bie

©ßarafterbilbung unb bag berufsftättbifeße Senfen beS

SeßrltngS nachbrücHichft zu pflegen. 3u biefem ßroecfe
ift bui geeignete Maßnahmen unb ©tnridjiungen (Bor»
träge bilbenber unb unterhaltenber Slatur, SehrlingSheime,
ga^bibliothefen, Ausfüllungen, 2Bettbewerbe ufw.) auf
bie gewerbliche gugenb einzuwerfen.

6. Ser MittelftanbSfongreß wünfd)t, baß in allen
Sänbern bie zuftänbigen Beßorben unb berufSfiänbifchen
Organe bie iffieiterbilbnng unb görberung ber ©efeUett
unb jüngeren Meifter in faeßti^er, gewerblidher unb
wirtfc§aftltd)er Beziehung fi^erßeßen. AIS wirffameS
Mittel zur SBeiterbitbung wirb auch bie internationale
greizügigfeit angefehen."

Hu$$teiitin0$we$e«i.
BezirB»@eroecfießusfteüung Sötnterthur. Am 11.

September wirb bie Söinterthurer Bezirf§»©ewerbeau§=
fteüung eröffnet, bie, gleid)fam eingerahmt oon ber fan»
tonat»zürd)erifd)en AuSfteÖung für Sanbwirtfdjaft unb

'©artenbau, gemetnfam mit biefet: ben Befu^ern ein
tebenbigeS Bilb ber Qufammenarbeit entrollen unb neben
ben gortfdjritten lanbwirtfchaftlicher Arbeit auch bie grücfjte
gewerblichen gteißeS unb Könnens zeigen foß. Saß bie
©ewerbetreibenben SBinterttiurS biefeS Quh^ ben 5 0 ; ä i)

rigenBeftanb ißreSBetbanbeS feiern, oerleiht nament»
ließ ber Abteilung ©ewerbe biefer AuSfteßung etn be»

fonberel ©epräge. Stefe geier würbig zu begehen, war
ber leitenbe ©ebanfe bei ber Beranftaltung ber ©ewerbe»
auSftellung. 3« ihr foH bie ©ntwidlung gewerbti^en
©chaffenl währenb ber leßten 50 (}ahre oerförpert
werben, ©ine befcheibene Jubiläumsfeier finbet SamS»

tag ben 13. September, abenbS 772 Ul>r, im Kafino
SSinterthur im Böhmen eines gamitienabenbS ftatt. Jm
Anfdhtuß baran wirb Sonntag ben 14. September, oor»
mittags 972 Ußr, im StabthauSfaat SSBinterthur bie Oft»
fthweijerifdhe ©ewerbetagung abgehalten. Slatio»
nalrat Sr. Sfcßumi, gentralpräfibent beS S^weize»
ïifdfjen @ewerbe=BerbanbcS, in Bern, wirb über „2Birt
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und Entwicklung eines gesunden Mittelstandes nicht ge-
fährden. Sie müssen daher auch die Vergebung der
eigenen Arbeiten und Lieferungen nach Grundsätzen vor-
nehmen, die bei aller Wahrung ihrer finanziellen Inter-
essen dem Gewerbeftand einen angemessenen Preis sichern.

' â. Zu diesem Zwecke sind Verordnungen über die

Vergebung von öffentlichen Arbyten und Lieserungen
zu erlassen, die ermöglichen: 1. Die Arbeiten und Liefe-
rungen unter Ausschaltung der bloßen technisch nicht
notwendigen Generalunternehmer an diejenigen Firmen
und Handwerkersmeister zu vergeben, welche die Auf-
träge in ihren Betrieben selbst ganz oder doch zum
größeren Teil ausführen können. 2. Die Arbeiten und
Lieferungen soweit möglich durch Aufteilung in Fachlose
auch an kleinere Betriebs und Firmen zu vergeben, wo-
bei auf möglichste Abwechslung in der Erteilung der
Aufträge zu trachten ist. 3. Die Übertragung der Ar-
beiten und Lieferungen auf Grund klarer Verträge vor-
zunehmen, die in erschöpfender Weise und unter Wahrung
der Gleichberechtigung der Vertragsparteien, die Rechte
und Pflichten der Bewerber festlegen. 4. Die Arbeiten
und Lieferungen zu angemessenen, vom Unternehmer im
Angebote selbst zu berechnenden Preisen zu vergeben, die
dem Aufwand des Unternehmers an Material, Arbeit
und Unkosten entsprechen und außerdem einen ange-
messen en Unternehmergewinn enthalten, Angebots für
Arbeiten und Lieferungen auszuschließen, die nicht nach
diesen Grundsätzen durch fachgemäße Berechnungen be-

legt werden können.
>z. Zur Prüfung der Angemefsenheit der Preise für

öffentliche Arbeiten und Lieferungen sind in die Verord-
nungen geeignete Bestimmungen aufzunehmen, welche die

Mitwirkung der beruflichen Verbände bei dieser über-
Prüfung, sowie bei der Erteilung des Zuschlages vor-
sehen.

U. Um die Kenntnisse auf dem Gebiete der Berech-
nungen von Arbeiten und Lieferungen zu fördern, ist
dem Unterricht im Berechnungswesen und der Geschäfts-
künde sowohl auf den technischen Hoch- und Mittel-
schulen, wie an den Handwerkerschulen alle Beachtung
zu schenken.

1). Zur Schlichtung der sich aus den Bauverträgen
ergebenden Streitigkeiten sollen in diesen besondere Schieds-
gerichte vorgesehen werden, in welchen neben den Juristen
auch fachkundige Sachverständige vertreten sein müssen."

Resolutis« övsx BemfMlS««8°
„1. Der Internationale Mittelstandskongreß aner-

kennt die Förderung der Berufsbildung und Qualitäts-
arbeit als Voraussetzung zur Hebung und Lebensfähig-
keit des gewerblichen Mittelstandes. Er macht es sich

M Pflicht, dieser Frage alle Aufmerksamkeit zu schenken.
2. Der Mittelstandskongreß fordert die gesetzliche

Regelung des Lehrlings Besens auf dem Boden der
Meistert ehre. Den Berufsverbänden und den beruss-
ständischen Vertretungen ist ein weitgehendes Mitbestim-
mungs-, Ausführungs- und Kontrollrecht einzuräumen.
Das Lehrverhältnis ist auf Grund eines obligatorischen
Lehrvertrages nicht als Arbeits-, sondern als Erziehungs-
und Bildungsverhältnis mit den entsprechenden Rechten
und Pflichten aufzufassen. Zur Erreichung des Lehr--
steles muß sich das Aufsichts - und Erziehungsrecht des
Meisters auch auf die außerberufliche Betätigung des

Lehrlings erstrecken. Das Recht zur Ausbildung von
Lehrlingen ist an eine Meisterprüfung zu knüpfen.

3. Der Mittelstandskongreß verlangt, daß die Be-
rufsberatìmg nur im Einvernehmen mit den Berussver-
bänden und -Vertretungen nach den von der Praxis
anerkannten beruflichen Gesichtspunkten und Bedürfnissen
gehandhabt wird.

4. Das Gewerbe- und Fachschulwesen muß weiter
ausgebaut werden. Die Schule kann stets nur eine Er-
gänzung, niemals der Ersatz der Meisterlehre sein.

->. Neben der fachlichen Ausbildung ist auch die
Charakterbildung und das berufsständische Denken des
Lehrlings nachdrücklichst zu pflegen. Zu diesem Zwecke
ist durch geeignete Maßnahmen und Einrichtungen (Vor-
träge bildender und unterhaltender Natur, Lehrlingsheime.
Fachbibliotheken, Ausstellungen, Wettbewerbe usw.) auf
die gewerbliche Jugend einzuwirken.

6. Der Mittelstandskongreß wünscht, daß in allen
Ländern die zuständigen Behörden und berufsständischen
Organe die Weiterbildung und Förderung der Gesellen
und jüngeren Meister in fachlicher, gewerblicher und
wirtschaftlicher Beziehung sicherstellen. Als wirksames
Mittel zur Weiterbildung wird auch die internationale
Freizügigkeit angesehen."

HimWmg»««.
Vezirês-Geweêveausstàng Wwterthur. Am 11.

September wird die Winterthurer Bezirks-Gewerbeaus-
stellung eröffnet, die, gleichsam eingerahmt von der kan-
wnal-zürcherischen Ausstellung für Landwirtschaft und
Gartenbau, gemeinsam mit dieser den Besuchern ein
lebendiges Bild der Zusammenarbeit entrollen und neben
den Fortschritten landwirtschaftlicher Arbeit auch die Früchte
gewerblichen Fleißes und Könnens zeigen soll. Daß die
Gewerbetreibenden Winterthurs dieses Jahr den ö » jäh-
rigenBestand ihres Verbandes feiern, verleiht nament-
lich der Abteilung Gewerbe dieser Ausstellung ein be-

sonderes Gepräge. Diese Feier würdig zu begehen, war
der leitende Gedanke bei der Veranstaltung der Gewerbe-
ausstellung. In ihr soll die Entwicklung gewerblichen
Schaffens während der letzte» S0 Jahre verkörpert
werden. Eine bescheidene Jubiläumsfeier findet Sams-
tag den 13. September, abends 7^/z Uhr, im Kasino
Winterthur im Rahmen eines Familienabends statt. Im
Anschluß daran wird Sonntag den 14. September, vor-
mittags kU/s Uhr, im Stadthaussaal Winterthur die Ost-
schweizerische Gewerbetagung abgehalten. Natio-
nalrat Dr. Tschumi, Zentralpräsident des Schweize-
rischen Gewerbe-Verbandes, in Bern, wird über „Wirt-

î^SKIiî !k»
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fcßaftlicße Bufammenßänge unb geroerbepoli»
tif<ä)e [Reflexionen" fpretßen. ®iefe Jagung, bie

mit einem SRittaglbanîett abftßlteßt, foQ p einer irnpo»
fanten ^unbgebung 'Oes oftfcfjœeijetifcbjen ©eroerbeftanbel
roerben. ®er fRacßmittag roirb ber Sefitßtigung ber
9lulfteEungen unb Oes [feftpgel gemibmet fein.

Cantonale SluèfieÏÏnttg fit @ emerbe, Bnöuftrie,
Shuift unö SanÖroircfcßüft in Stttgöorf. (©tngefanbf.)
©cßon mer bal ÜBerben biefer großangelegten ©cßau
oerfolgte, îonnte beten ungerooßnlicße 9lulmaße feft»
[teilen. §eute muß ein Sefucß überrafcßenb roitfen, benn
eine fole|e Sieîgeftaltigîeit bel ©ebotenen mürbe fieser
meßt ermattet. ®ie „Üaöa" [teilt ißren ©cßöpfern unb
Seitern bal befte Beugnté au§ unb, mie ooraulpfeßen
mar, bürfte beten jebenfaEl nießt burCßroeg leiste 9luf=
gäbe non ©rfetg gefrönt roerben. 91m 1. 9Iuguft be=

gann „bal [feft ber Slrbeit". 8" 'Pen gut oeriretenen
Abteilungen barf bie SE au m fünft geregnet roerben.
Unter ben nieten frönen ®ingen, bie einem in Surg»
borf not fingen geführt roerben, finb bie unter 9Jtitroir=
fung bernifeßer ©pejialßäufer in angeroanbter unb freier
[form ßerangepgenen, allgemein gefcßäßten ißrobufte ber

Sinoleumfabrif ©iubialco p nennen.
SOSte ein farbigel Sarib jießt el bureß faft alle fallen,

[Räume unb ©tänbe unb erinnert [teil mit Seßagen an
bie oielbegeßrten, moüigen unb praftifeßen ©rjeugniffe
unferel lieben Jeffini.

©leitß p flnfang nimmt bie große ©ßrenßaEe mit
ißrem gebämpft.feierlicßen, graugetönten Äorfltnoleum»
boben ben SSefuc^er auf. Sinfl feßtießt fieß bie foge=
nannte KunfißaEe an, roo bie berniföjen Ortsgruppen
bei ©cßroeij. SBerfbunbe! unb ber ©efeüfcgaft feßroeije»

rifdjer SRaler, Silbßauer unb 9lrcßite!ten ißre ®cßöpf=
ungen jeigen unb bietet nach ®urCßquerung ber Srunnen»
ßaUe unb ber mit prämierten Bntaib=®effin»SeIägen per»
feßenen Sitrinengänge im ItCßtooEen fiauptraum einen
naef) Driginal»@nirourf bei Ardfiteften Otto Bitgolb
(Sem) gefeßaffenen Sinoleum=3Jîofaif aul ©upetfßip»
Sinoleum ber „f>etoetia=9RarEe" ©iubialco; bominieren»
ber ©runbton: himmelblau, in ben eine große, freil=
runbe Seige» Jafel eingelegt ift. B*" Greife felbfi unb
non biefem aulfiraßlenb finb geometrifeße [figuren ©tu»
tagen in blauem, feßroarjem unb rotem ©upetfßip fauber
eingefügt. B^f^n ben [eitlic^en ©äulen unb ©ängen
finb auf himmelblauer [fläche große unb Heine Streifen
unb [Ringe mit SiereCfeu unb ®reieCEen in Stau, Seige,
©rün, [Rot unb ©tßroarä oerteilt. ®ie ganje Sompo»
fition ift buteß feßroarje, grüne unb blaue ©upetfßip--
[friefe eingefaßt.

©uperfßip=Sinoleum, eine ber ©pejialforten ber Sino»
leum 91.--®. ©iubialco (©Cßroeij) ift, roie ber flame el
feßon befagt, ein anfänglich auf überfee=®ampfern ange»
roanbter, in Beitßoung unb [färbe mofaifartig [ehr forg-
[ättig unb Eunfigerecßt pfammengefeßter 4,5 unb 6,7 mm
ftarfer Selag, ber in letter Beit ban! [einer Sorsüglicß--
feit unb ©ebiegenßeit auch ouf bem [feftlanbe für ftarf
begangene [Räume roie ©niréel, Seftibulel, ©äle, Set»
EaufsIoEdle unb 9Boßnungen mit Sot teil 9lnroenbung ge=

funben hat. infolge [einer materialentfprecßenben 9lul»
füßtung, foroie mariner harmonifcher 9lbtönung entfleht
eine angenehme [Raumroirfung, roop bie übrigen befannten
Sorpge bei Sinoleuml fommen, roie ©Chaübämpfung,
bequemer Unterhalt unb |pgiene. ®iefer Selag, eine

rottEliCße Qualitätsarbeit, bilbet bal ©ntjüCEen aEer Se»

[uCher ber ÄunftßaEe.
®er ©ßrenfaal ber SRaler ift mit bem »or jroet

Bahren am internationalen SBettberoerb erftprämierteti
Bnlaib ®efftn (grün, feßroarj, grau) ber eloetia»
SRarfe" ©iubialco aulgelegt; bie übrigen [Räume
mit anberen prämierten Bntaib=Selägen berfelben Äol»
tefiion. Unterlage unb Seriegen finb gteidjfaEl tabeEol.
Bn ber § a lie II finb u. a. bie Bnnerträume ber bertti»

ftfjen SRöbeljentrale (9lrChiteften ®ajelhoffer, §äberli unb
@nj, SR. Suß, ©ägeffer, Sern) oon Sürgi, Surgborf,
B- SButh'S ©rbe, Sangenthai, leßterer mit Sinoleum»

Slofaif (©uperfhip), foroie ber ganjen §eIoetia=KoEeftion,
nornehm aulgcftattet. Ba ber f) a lie III finb all 9lu§=

fteflunglobjefte ber fpeloeiia--9Rarfe ©iubialco heroarp»
heben : [forfter & @o., Sern, mit einem ©upetfhip=SeIag
unb fompletter ^oEeftion, Sigler, ©pii^iger &©o.; [ßiano=

fabrif ©Chmibt [flol)r : eine B"taib»®effinl»©pmphonie,
auf roarmem bunfelrotem Uni»@runb naCh ©ntrourf oon
9lrdhiteft 9R Suß, Sern; 9Reer & ®o., |iuttroit ufro.

Ohne bie otelen anberen SlulfteEunglgelegenheiten
aufpphlen, möchten roir pm ©Chluß nodh bie berner»

fenlroerten Sinoleumarbeiten ermähnen, bie in folgenben,
buret) ben 9lulfteEunglarchiteften Seth ft ein, Surg=
borf, eingerichteten, befonber! charafteriftifChen ©pejiab
[Räumen p feßen ftnb : ®er JanpaoiEon, parterre unb
©alerte mit ©hampagnerftübti, bie Jroannerftube unb
bal Bägwftübli, aEroo bie SRarfe ^eloetia, @iu
bialco, mit oerfeßtebenen Bnlaib» unb Äorflinoleum»
arten beftenl oertreten ift.

®te 9lulfteEung, roelcße bil pm 15. Dftober 1924
bauert, ift ein neuer Seroeil niißt nur ber unioerfeEen
Sebeutung unb [RüßliCßfeit bei Sinoleuml all Soben»

belog überhaupt, [onbern namentlid^ auCß all nicht meßt

p miffenber unb nicht p unterfdjäßenber gaftor oon
hoher beforatioer SBirfung unb ©eftaltunglmögliChfeit
für bie BnnenarChiteftur. R. S.

||0f
^oljmarft trn Canton @!ûtuô. (Äorr.) Saut foeben

erfchienenem 9lmt!bericf)t bei [Regierunglratel äußert
fietj bal fantonale [forftamt über bie ^»oljmarftlage im
fianton ©larul im abgelaufenen Baß« u. a. roie folgt:
9Ba! bie £>olpiarftlage anbelangt, fo fann man mit
roenig 9lulnahmen oon einer günftigen ©ntroidtlung
fpreeßen. ®ie [ßreife oom grühjahr 1923 haben ftd)

all Saftl gehalten unb finb aber au^ ba unb bort
überholt roorben. fieroorpheben ift, baß bie [Racßfrage
naeß fehönen Sag» unb Sauhotpartien eine rege roar;
roenig ©infauflluft jeigte fidt» für mittlere, oorjähri^
ober [chlecßte ^»olpartien. ®ie mittlem Serfauflpreife
für ©agholj neuer ©rnte fieEten fiCß auf 46—56 [fr.
im SÄittet (©ägeplaß ober oerlaben 9Bagen), alfo um

pfa 6—8 [fr. meßr all in ber Serfauflpit 1922/23.
®en [Reforb im ©rlöl erhielte abermall bie ©emeinbe
@lm mit [fr. 65 für oerfc|iebene [ßartien. [für einzelne

©änter, bie bal i>ofy auf bem ©toCE ermorben hohen,

motten bie erjielten ©rlöfe für ®edEang ber übernahmt
unb [Rüftfoften nießt ßinreießen. ®al 9lngebot roar im

§erbft 1923 für fteßenbel §olj fo groß, baß einjelne
éolpr tatfäcßliCß mit Serluft p reeßnen ßatten. ®ie

Sorteite ßaben bielmatl bie SBalbbefißer ; aber ganj ein»

roanbfrei finb foleße ©efCßäfte für öffentliche Serroal»

tungen boeß nicht. ®ie Srennßolpreife ßaben fteß üher

ben SBinter 1923/24 auf gleicher .flöße roie im Sorjaßre
gehalten. ®iefe JatfaCße ift pm mtnbeften merfroürbig
im fnnbltd: barauf, baß feit prEa jroei Baßren unglaub»

ließe SRengen Srennßolj in bie ©^roeis eingeführt »et*
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schastliche Zusammenhänge und gewerbepoli-
tische Reflexionen" sprechen. Diese Tagung, die
mit einem Mittagsbankett abschließt, soll zu einer impo-
santen Kundgebung des ostschweizerischen Gewerbestandes
werden. Der Nachmittag wird der Besichtigung der
Ausstellungen und des Festzuges gewidmet sein.

Kantonale Ausstellung skr Gewerbe, Industrie,
Kunst und Landwirtschuft in Burgdorf. (Eingesandt.)
Schon wer das Werden dieser großangelegten Schau
verfolgte, konnte deren ungewöhnliche Ausmaße fest-
stellen. Heute muß ein Besuch überraschend wirken, denn
eine solche Vielgestaltigkeit des Gebotenen wurde sicher
nicht erwartet. Die „Kaba" stellt ihren Schöpfern und
Leitern das beste Zeugnis aus und, wie vorauszusehen
war, dürste deren jedenfalls nicht durchweg leichte Auf-
gäbe von Erfolg gekrönt werden. Am 1. August be-

gann „das Fest der Arbeit". Zu den gut vertretenen
Abteilungen darf die Raumkunst gerechnet werden.
Unter den vielen schönen Dingen, die einem in Burg-
dorf vor Augen geführt werden, sind die unter Mitwir-
kung bernischer SpezialHäuser in angewandter und freier
Form herangezogenen, allgemein geschätzten Produkte der

Linoleumfabrik Giubiasco zu nennen.
Wie ein farbiges Band zieht es durch fast alle Hallen,

Räume und Stände und erinnert stets mit Behagen an
die vielbegehrten, molligen und praktischen Erzeugnisse
unseres lieben Tessins.

Gleich zu Anfang nimmt die große Ehrenhalle mit
ihrem gedämpft-feierlichen, graugetönten Korklinoleum-
boden den Besucher auf. Links schließt sich die söge-
nannte Kunsthalle an, wo die bernischen Ortsgruppen
des Schweiz. Werkbundes und der Gesellschaft schweize-
rischer Maler, Bildhauer und Architekten ihre Schöpf-
ungen zeigen und bietet nach Durchquer ung der Brunnen-
Halle und der mit prämierten Jnlaid-Dessin-Belägen ver-
sehenen Vitrinengänge im lichtvollen Hauptraum einen
nach Original-Entwurf des Architekten Otto Jngold
(Bern) geschaffenen Linoleum-Mosaik aus Supership-
Linoleum der „Helvetia-Marke" Giubiasco; dominieren-
der Grundton: himmelblau, in den eine große, kreis-
runde Beige-Tafel eingelegt ist. Im Kreise selbst und
von diesem ausstrahlend sind geometrische Figuren Ein-
lagen in blauem, schwarzem und rotem Supership sauber
eingefügt. Zwischen den seitlichen Säulen und Gängen
sind auf himmelblauer Fläche große und kleine Streifen
und Ringe mit Vierecken und Dreiecken in Blau, Beige,
Grün, Rot und Schwarz verteilt. Die ganze Kompo-
sition ist durch schwarze, grüne und blaue Supership-
Friese eingefaßt.

Supership-Linoleum, eine der Spezialsorten der Lino-
leum A-G. Giubiasco (Schweiz) ist, wie der Name es

schon besagt, ein anfänglich auf Übersee-Dampfern ange-
wandter, in Zeichnung und Farbe mosaikartig sehr sorg'
fältig und kunstgerecht zusammengesetzter 4,5 und 6,7 mm
starker Belag, der in letzter Zeit dank seiner Vorzüglich'
keit und Gediegenheit auch auf dem Festlande für stark
begangene Räume wie Entrees, Vestibules, Säle, Ver-
kaufslokale und Wohnungen mit Vorteil Anwendung ge-
funden hat. Infolge seiner materialentsprechenden Aus-
führung, sowie warmer harmonischer Abtönung entsteht
eine angenehme Raumwirkung, wozu die übrigen bekannten
Vorzüge des Linoleums kommen, wie Schalldämpfung,
bequemer Unterhalt und Hygiene. Dieser Belag, eine

wirkliche Qualitätsarbeit, bildet das Entzücken aller Be-
sucher der Kunsthalle.

Der Ehrensaal der Maler ist mit dem vor zwei
Jahren am internationalen Wettbewerb erstprämierten
Inlaid - Dessin (grün, schwarz, grau) der „Helvetia-
Marke" Giubiasco ausgelegt; die übrigen Räume
mit anderen prämierten Inlaid-Belägen derselben Kol-
lektion. Unterlage und Verlegen sind gleichfalls tadellos,

In der Halle II sind u. a. die Jnnenräume der berni-
schen Möbelzentrale (Architekten Daxelhoffer, Häberli und
Enz, M. Lutz, Sägesser, Bern) von Bürgi, Burgdorf,
I. Wirth's Erbe, Langenthal, letzterer mit Linoleum-
Mosaik (Supership), sowie der ganzen Helvetia-Kollektion,
vornehm ausgestattet. In der Halle lll sind als Aus-
stellungsobjekte der Helvetia-Marke Giubiasco hervorzu-
heben: Forster à Co., Bern, mit einem Supership-Belag
und kompletter Kollektion, Bigler, Spichigerà-Co.; Piano-
fabrik Schmidt Flohr : eine Inlaid-Dessins-Symphonie,
auf warmem dunkelrotem Uni-Grund nach Entwurf von
Architekt M Lutz. Bern; Meer â Co., Huttwil usw.

Ohne die vielen anderen Ausstellungsgelegenheiten
aufzuzählen, möchten wir zum Schluß noch die bemer-
kenswerten Linoleumarbeiten erwähnen, die in folgenden,
durch den Ausstellungsarchitekten E. Bechstein, Burg-
dorf, eingerichteten, besonders charakteristischen Speziell-
Räumen zu sehen sind: Der Tanzpaoillon, Parterre und
Galerie mit Champagnerstübli, die Twannerstube und
das Jägerstübli, allwo die Marke Helvetia, Giu-
biasco, mit verschiedenen Inlaid- und Korklinoleum-
arten bestens vertreten ist.

Die Ausstellung, welche bis zum 15. Oktober 1924
dauert, ist ein neuer Beweis nicht nur der universellen
Bedeutung und Nützlichkeit des Linoleums als Boden-
belag überhaupt, sondern namentlich auch als nicht mehr

zu missender und nicht zu unterschätzender Faktor von
hoher dekorativer Wirkung und Gestaltungsmöglichkeit
für die Innenarchitektur. ll. 8.

Hslz^MKVktbSrichts.
Holzmarkt im Kanton Glarns. (Korr.) Laut soeben

erschienenem Amtsbericht des Regierungsrates äußert
sich das kantonale Forstamt über die Holzmarktlage im
Kanton Glarus im abgelaufenen Jahre u. a. wie folgt:
Was die Holzmarktlage anbelangt, so kann man mit
wenig Ausnahmen von einer günstigen Entwicklung
sprechen. Die Preise vom Frühjahr 1923 haben sich

als Basis gehalten und sind aber auch da und dort
überholt worden. Hervorzuheben ist, daß die Nachfrage
nach schönen Sag- und Bauholzpartien eine rege war;
wenig Einkaufslust zeigte sich für mittlere, vorjährige
oder schlechte Holzpartien. Die mittlern Verkaufspreise
für Sagholz neuer Ernte stellten sich auf 46—56 Fr.
im Mittel (Sägeplatz oder verladen Wagen), also um

zirka 6—8 Fr. mehr als in der Verkaufszeit 1922/23.
Den Rekord im Erlös erzielte abermals die Gemeinde

Elm mit Fr. 65 für verschiedene Partien. Für einzelne

Gänter. die das Holz auf dem Stock erworben haben,

mochten die erzielten Erlöse für Deckung der übernahmt
und Rüstkosten nicht hinreichen. Das Angebot war im

Herbst 1923 für stehendes Holz so groß, daß einzelne

Holzer tatsächlich mit Verlust zu rechnen hatten. Die

Vorteile haben diesmals die Waldbesitzer; aber ganz ein-

wandfrei sind solche Geschäfte für öffentliche Vermal-

tungen doch nicht. Die Brennholzpreise haben sich über

den Winter 1923/24 auf gleicher Höhe wie im Vorjahre
gehalten. Diese Tatsache ist zum mindesten merkwürdig
im Hinblick darauf, daß seit zirka zwei Jahren unglaub-
liche Mengen Brennholz in die Schweiz eingeführt wer-
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